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den Bestrebungen der großen Klosterverbände, bedeutende Klöster sich 

zu unterstellen, ergaben 347), und schließlich in Ehesachen 348).

Es ist selbstverständlich, daß nicht alle Kardinale in gleichem Maße 
an den Arbeiten des Konsistoriums beteiligt waren. Schon frühzeitig 
scheint sich eine Art Referentensystem ausgebildet zu haben, indem etwa 
die Kardinallegaten aus ihrer Kenntnis der Dinge ein sachkundiges Vo­
tum abgeben 349). Damit hängt es auch zusammen, wenn manche Kirchen­
fürsten ein ganz besonders enges Verhältnis zu diesem oder jenem Kar­
dinal hatten und ihn für ihre Ziele einzusetzen verstanden 350). So 
nimmt es nicht wunder, wenn wir im Kolleg gerade auch in den Fragen 
der Kirchenpolitik eine Fülle von Parteiungen feststellen können, wie sie 
besonders in den Auseinandersetzungen um das pravilegium Paschalis II. 
sichtbar werden 351). Der Vorrang einzelner bedeutender Kardinäle er­
gibt sich auch daraus, daß sie an der Stelle des abwesenden Papstes die 
Konsistorialentscheidung verkündeten 352); die Bevorzugung des Kanzlers 
ergibt sich aus seinem wichtigen Amt von selbst 353). Eine interessante 
Parallele zu dem Titel prosignator, den Johannes von Gaeta ja zunächst 
unter Urban II. führt, ist es, wenn Bischof Lambert von Ostia, der 
spätere Honorius II., hierbei als domini pape Calixti prolocutor be­
zeichnet wird.

Von einer völligen Beschränkung der päpstlichen Ratsversammlung 
auf das Kollegium der Kardinäle kann freilich noch nicht gesprochen 
werden; aber das darf uns nicht hindern, das Konsistorium als fest­
gefügte Einrichtung anzunehmen. Denn noch das moderne öffentliche
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